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Gegenstand: Vorsätzliche Renachteiligung eines 

Beamten aus parteipolitischen Motiven 

An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton ß e n y a 

Parlament 

1010 Hien 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Ahgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Ettmayer und Genossen, Nr. 1726/J, betreffend vor

sätzliche Benachteiligung eines Beamten aus parteipolitischen 

Motiven, heehre ich mich wie folgt zu beantworten: 
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Die in der Einleitl1ng zur parI. Anfrage enthaltene Unterstellung, 
daß ein Bef6rderungsantrag neines Ressorts fUr überrat Dipl.-Ing. 

Rudolf Heinrich in die Dienstklasse VIII aus parteipolitischen 

Notiven unterblieben sei, Heise ich eJltschieden zurück. Abgesehen 

davon, dar., mir die Parteizugeh6rir,keit des Genannten unhekannt ist, 

wurde dieser w~hrend seiner mehr als 13-jlihrigen Karenzierung (seit 

Feber 1972) vom Ministerialkommissär der nKl. 111 bis zum überrat 

der DKI. VII bef6rdert.Zu dem im fibrigen von den Fragestellern teil

weise unrichtig wiedergegebenen Telefongespräch von Dipl.-Ing. 

Heinrich mit dem Leiter meiner Personalabteilung stelle ich fest, 

daß die den Bef6rderungsantrag )'etreffenden Auskilnfte der geltenden 

Rechtslage entsprechen. Es besteht nämlich kein Rechtsanspruch auf 

Bef6rclerung, sondern es liegt im freien Ermessen der Dienstbeh6rde 

zu hestimmen, wann eine Ernennung zu vol1zjehen ist. Die bescheid

m~ßig erfolgte Vollanrechnung der Zeit des Karenzurlaubes filr 

Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, bezieht 

sich nicht auf Beförderungen. Angcsid!ts der hesonders langen Dauer 

der Karenzierung von Dipl.-Ing. Heinrich (mehr als 13 Jahre) kann 

auch nicht von einer Verwaltungspraxis r,esprochcn werden. Daß fiir 

Oberrat Dipl. -Ing. Heinricll zum]. Jänner 1986 kein Antrag auf Be

f6rclerung gestellt worden ist, viderspricht daher weder den gelten

den Rechtsvorschriften, noch der herrscJlenden VenJaltungspraxis. 

Im einzelneri nehme ich zu den Fragen wie foJgt Stellung: 

ad 
ad 

ad 

ad 

ad 

ad 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ja. 

Ja. 

Ja. 

Nunmehr ja. 

Nunmehr ja. 

Auf Grunn rler im vorl iegenden Fall hesonders langen Duuer 

rler Karenzienmg kann man von einer dieshezüglichen Ver

waltungspraxis nicht sprechen. na kein Rechtsanspruch auf 
eine Beföroerune besteht, liegt auch kein Widerspruch zum 

Bescheid fiber die voU(' Anrechnung der Zeit des Karenzur

laubes auf die Dienstzeit vor. 
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ad 7. 

ad 8. 

ad 9. 
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Das wird im Einzelfall zu prfifen sein 

Die Vorgangsweise des Leiters der Personalabteilung steht 

nicht im Wioerspruch zur Rechtslage. 

Auf Grund der ohen dargestellten Rechtslage "leise ich den 

Vorwurf des Mißbrauches der Amtsgewalt durch den Leiter 

der Personalabteilung meines Ressorts auf das Ent

schiedenste zurfick. Es ist außerordentlich bedauerlich, 

daß oie Fragesteller im Schutz der parlamentarischen 

Immunität um einer politischen Polemik willen nicht davor 

zurilckscheuen, einen Bundesbeamten in seiner Ehre herab

zusetzen. Es liegt keinerlei Anlaß vor, den Leiter der 

Personalahteilung von seinen Funktionen als Gruppen- und 

Abteilungsleiter abzuherufen. 

Der i i 5 r: 
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